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In den nächsten Tagen gehen Ihnen die Kriegssteuer-
Bescheide und Kriegssteuersollbücher zu.

Die Kriegssteuerbescheide ersuche ich unverzüglich gegen
Zustellungsbescheinigung aushändigen zu lassen und mir
die vollzogenen Zustellungsbescheinigungen bis zum 15.
Juli einzureichen.

Das Kriegssteuersollbuch ist der Hebestelle zuzufertigen.
Im allgemeinen wird wegen der Einrichtung der Hebe¬

stellen und Führung der Kassenbücher auf die bereits er¬
gangenen , in der Sonderbeilage zu Nr . 3 des Regierungs¬
amtsblatts vom 20. Januar ds. Js . abgedruckten ausführ¬
lichen Vorschriften , sowie auf die Bekanntmachung vom 26.
Januar d. Js . Regierunasamtsblatt Nr . 5 Seite 27 noch¬
mals Bezug genommen.

Da die Steuerpflicht durch die Veranlagungsbescheide
zur Zahlung bereits aufgefordert und diese Bescheide mit
Vordruck zu dep Empfangsbescheinigungen versehen sind,
ist eine besondere Zahlungsanforderung der Hebestellen
durch Ausfertigung von Steuerzetteln nicht erforderlich.

Es wird (§ 36 der Ausführungsbestimmungen und
Rundverfügung vom 22. d. Mts . — III ' a/1 1214) nochmals
daraufhin gewiesen, daß die bprozentige Verzinsung der bar
zur Einzahlung gelangenden Kriegssteuer , und zwar auch
des zweiten und letzten Drittels , vom 1. Juli 1917 ab bis !
Zum Tage der Zahlung zu berechnen ist. Dagegen tritt (§ i
36 Nr . 3 Ausf .-Best.) in den Fällen der Entrichtung der !
Kriegssteuer durch Hingabe von Schuldverschreibungen . ?
Schuldbuchsorderungen und Schatzanweisungen der Kriegs - !
anleihen eine Zinsenberechnung bei den Hebestellen nicht j
ein, da in diesen Fällen die Verzinsung in dem Annahme - s
wert der genannten Stücke berücksichtigt ist.

Hierbei wird bemerkt (§ 36 Nr . 1 Ausf . Best.), daß nach !
ergangener besoiderer Bestimmung der Annahmewert der !
auslosbaren Schatzanweisungen der 6. Kriegsanleihe mit !
Zinsscheinen vom 1. Juli 1917 ab, abweichend von den >
Schatzanweisungen der früheren Kriegsanleihen , auf 100 \
Proz . festgesetzt ist. Im übrigen bleiben jedoch die Vorschrif¬
ten des § 36 der Ausf .-Best. in Kraft , es beträgt mithin
der Annahmewert beispielsweise bei dem Fehlen des am I.
Januar 1918 fälligen Zinsscheines 97,75 Proz.

Auch die Zwischenscheine der Kriegsanleihen sind, soweit '
die Angabe der Stücke noch nicht stattgefunden hat , in Zah- i
lung zu nehmen.

Morgenrot!
Roman von  Wilhelm v. Trotha.

35] (Nachdruck verboten.)

So 'wandte sich der französische Dragoneroffizier an
die Tochter des Hauses, um sich bald in ein allgemeines
Gespräch über die Weltlage mit ihr zu vertiefen. Man
fühlte aber deutlich dabei heraus daß er in bezug auf
die Armee mehr wisse, als er sagte, und so kam durch das
ewige Stocken kein irgendwie nennenswertes Gespräch in
Gana . i

Miß Wilcor hatte auch keinerlei Lust, an diesem Abend
noch viel zu sprechen, sie schützte Müdigkeit von der langen
Reise vor und bat, auch ihr sonstiges Verhalten danach
beurteilen zu wollen ; am anderen Tage hoffe sie, unter¬
haltender zu sein.

Manches stimmte darin , aber eines war doch in Wirk¬
lichkeit ganz anders , und so sehr sie sich dagegen sträubte,
nickt daran zu denken : Was waren die Klützows und
Wussows doch für nette Menschen, mit denen sie da oben
i» Deutschland einige stille, aber köstliche Wochen verlebt
hatte ! Und von diesen hatte einer ganz besonders diese
schöne Eigenschaft, und das war der ' deutsche Ulanenleut¬
nant ! Er hatte ihr manches aus der Entstehungsgeschichte
der Mark da droben erzählt und von der Energie und
Zähigkeit der Bewohner , ans einer halben Sandwüste im
Laufe der Jahre solch ein herrliches Stück Land geschaffen
und Kultur hineingetragen zu habe» ! Davor hatte die
praktische Amerikanenn einen höllischen Respekt bekommen.

Nun saß Ethel Wilcop mit Genevieve allein in dem
ihr überwiesenen Salon , rauchte eine ihrer eigenen Marken
von Zigaretten und sah die etwas zaghaft dreinschauende
Freundin lachend an . Geneoiöve versuchte zu lächeln,
aber statt dessen perlten ein paar Tränen aus ihren
schönen schwatzen Augen hernieder. Sie wollte reden,
aber es saß ihr wie ein Hansknäuel .im Halse fest.

War das ihre alte Freundin Ethel. die da so plötz¬
lich ganz anders gestimmt war wie sonst, die dem Lande . !

Die Hingabe der Schuldverschreibungen usw. einschl.
Zwischenscheine erfolgt nicht bei den Hebestellen, sondern
bei den nach unserer Bekanntmachung vom 9. Februar 1917
(Regierungsamtsblatt S . 47) bestimmten Annahmestellen,
(für den Regierungsbezirk Wiesbaden Regierungshauptkasse
Wiesbaden ).

Seitens der Annahmestellen werden über die Hingabe
Bescheinigungen ausgestellt , welche von den Steuerpflichti¬
gen der Hebestellen zu übergeben sind. Die Hebestellen ha¬
ben hierauf die Beträge in Einnahme zu buchen und unter
Beifügung der Bescheinigungen, sowie eines Verzeichnisses
nach vorgeschriebenem Muster der Kreiskasse anzurechnen.

Ablieferung der eingegangenen Steuerbeträge seitens
der Hebestelle an die Kreiskasse hat (Art . 20 Nr . 5 Preuß.
Ausf . Vorscbr.) unter Anschluß des vorgeschriebenen .Lie¬
ferzettels (Muster E zu Art . 20) spätestens am 21. eines
lkden Monats und wenn dieser Tag auf einen Sonn - oder
Feiertag fällt am vorhergehenden Tage , zu erfolgen. Dabei
sind die Erhebungskosten , deren Festsetzung nach Erlaß des
Herrn Finanzministers vom 25. Mai 1917 — II ..4998/1.
4403 — auf je 100 Mk. erhobene (mithin nicht auch durch
Hingabe von Schuldverschreibungen entrichtete Beträge wie
folgt stattgefunden hat.

ten vertraut zu machen und auf genaueste Einhaltung der
Hebe- und Ablieferungstermine usw. zu achten.

St . Goarshausen , den 29. Juni 1917.
Der Borsitzende

der Einkommensteuer -Beranlaglings -Kommitzion.
St . 2351 . I . V. -Wegemer,  Steuersekretär.

Aek « « » »machu » ,
betreffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von

Kohle, Koks und Briketts.
Auf Grund §8 2, 3, 6 der Bekanntmachung über Rege¬

lung des Verkehrs mit Kohle vom 24. Januar 1917 (R . G.
Bl . S . 167) und auf Grund 88 1, 7 der Bekanntmachung
Über die Bestellung eines Reichskommissars für die Kohlen¬
verteilung vom 28. Februar 1917 (R . G. Bl . S . 193) wird
folgendes bestimmt:

8 l
Meldepflicht.

Gewerbliche Verbraucher von Kohle, Koks und Briketts
unterliegen der Meldepflicht nach Maßgabe dieser Ver¬
ordnung.

8 2.
Meldepflichtige Personen.

a) von der Besitzsteuer für die erste Veranlagung 1917/
1919) auf 2 Mk. und für die künftigen Veranlagungen auf1 Mark.

b) von der Kriegssteuer einschließlich des Zuschlags und
der zu erhebenden Zinsen auf 10 Pfg . genau festzustellen
und einzubehalten.

Der Lieferzettel Muster E ist in doppelter Ausfertigung
einzureichen. Hiervon geht eine Ausfertigung versehen mit
Empfangsbescheini -gung der Kreiskasse an die Hebestelle zu¬
rück, die zweite Ausfertigung verbleibt bei der Kreiskasse.

Zugleich haben die Hebeftellen der Kreiskasse eine Quit¬
tung über die einbehaltenen Erhebungskosten nach vorge¬
schriebenem Muster zuzufertigen . '

Sammelt sich im Lause des Monats ein größerer Geld¬
bestand an , so hat Teilablieferring bereits vor dem 21. des
Monats unter einfacher Benachrichtigung der Kreiskasse
stattzufinden . Der Lieferzettel von letzterem Tage muß je¬
doch die Beträge für den ganzen Monat und die Erhebungs¬
kosten ergeben. Die bereits abgelieferten Barbeträge sind
bei der Ablieferung am 21 . d. Mts . unter kurzer Darstel¬
lung in dem Lieferzettel weniger abzuführen.

Die Hebestellen haben sich mit den ergangenen Borschrif-

das bocfi nach der Französin Ansicht im Begriff stand,
über das arme, unschuldige Frankreich wieder einmal her-
zuiallen, das gröhtdenkbarste Lob redete und die so hoch¬
stehenden Sitten ihres Frankreichs viel weniger schätzt
als dis des barbarischsten Land .s der Welt , dessen Kultur
doch noch immer hinter der Rußlands zurückitand! ? —
Unbegreiflich!

Die Amerikanerin sah die Tränen ihrer liebsten
Freundin , und das stimmt: sie noch weicher, als sie es so
schon seit Wochen war ; »o erbör sie sich von ihrem Sitze,
war ; die Zigaretten, - ge in einen bereit,rehenden Aschbecher
und trat auf Eenem ve zu, mch indem sie einen Arm um
des Mädchens Hals kegle, lob sie mit der anderen freien
Hand das niedergesunkene K. ' ,.n langsam hoch, küßte
Genevisve auf die Stirn und sagte : »

„Aber, Narr den, was ist dir denn? Du weinst ja !"
„Ethel/ ' antwortete die heißblütige Französin und

zwang kräftig und energisch ihren Kummer nieder, „du bist
so anders wie einst, und — und — du scheinst mein ge¬
liebtes Frankreich nicht mehr so zu lieben wie einst! Du
verachtest es mit seinen Sitten !"

„Liebling, " konnte Ethel, nicht ohne ein feines
Lächeln um den Mund , erwidern, „du bist eben eine
kleine Französin geblieben, die. wi? ihr alle, sich nicht die
Mühe gibt, auch einmal andere Länder zu besuchen, ver¬
stehen zu lernen und auch deren. Sitten als Kultur
anzuschauen ! Ihr allein  wollt sie in Erbpacht ge¬
nommen haben , und das ist sehr töricht. So etwas
verstehe ich nicht und, mstu Herzchen, oamit du nun
siehst, daß d u meine einzige, liebste und älteste Freundin
bist, will ich dir allein ein Geständnis machen über etwZs,
worüber ich mir selbst bisher noch keine Rechenschaft
abgelegt habe, so daß ich damit auch nur etwas zu-
gestehe, dessen Tatsache mir vorhin bei Tisch zur vollen
Klarheit geworden ist: Ich liebe!"

„Du - Ethel !" stieß Eenem oe in höchstem Er¬
staunen und Erschrecken aus.

„Ja , Liebling , ich liebe, und zwar einen Deutschen!
Einen deutschen Ed-Imann ans altem, vornehmem
Laufe , einen deutschen Uhmenoffizier !"

1. Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblichen Ver¬
braucher (natürliche und juristische Personen ) mit einem
monatlichen Verbrauch von 10 Tonnen (1 Tonne — 1000
Kg.) und darüber , :md zwar auch Bundesstaaten , Kom¬
munen , öffentlich rechtliche Körperschaften und Verbände
für ihre gewerblichen Betriebe.

2. Meldungen brauchen nicht erstattet zu werden für
Betriebskohlen der Staatseisenbahnen , Marinebunkerkoh¬
len, Brennstoffe für landwirtschaftliche.Betriebe und Gas-
werte.

3. Ferner sind von der Meldepflicht befreit Schiffs¬
besitzer, soweit ihr Bedarf von der Schiffsbunkerkohlenstelle
gemeinsam gedeckt wird , sowie Zechenbesitzer, soweit sie
selbsterzeugte Kohlen , Koks und Briketts zur Aufrechterhal¬
tung ihres Grubenbetriebes (Zechenselbstverbrauch) oder
znm Betriebe eigener Kokereien (mit oder ohne Nebenpro-
duktenanlagen ) , Teerdestillationen , Generatorgas - und son¬
stiger Gasanstalten oder Brikettfabriken verwenden, wenn
diese Werke in unmittelbarem Anschluß an die demselben
Zechenbesitzer gehörige Zechenanlage errichtet sind.

4. Weiter sind der Meldepflicht nicht unterworfen Bäk-
kereien, Schlächtereien , Gastwirtschaften, Gasthöfe, Bade¬
anstalten und ähnliche Betriebe , soweit sie dem täglichen
Bedarf der in der Gemeinde  wohnenden oder sich vorüber-

Das war nun aber für die bereits aus - allen
Wolken gefallene Französin zu viel, und sie sprang auf
starrte fast wie geistesabwesend ihre Freundin an und schrie:

„Einen Ulanen ? O mcui ckicu, du armes verblen¬
detes Geschöpf! Kennst du denn überhaupt diese
barbarischen Horden der Ulanen, die jenseits der Grenze
leben. Schnaps trinken. Karten spielen, Frauen miß-
handeln - "

„Uitö noch dazu ileine Kinder fressen", fiel Ethel
in hellstem Lachen der Freundin in die Rede.

„Wie ? — Du lachst noch? Du amüsierst dich über mich?
— Nie, nie hätte ich dsr, der stolzen amerikanischenDollar-
prinzessm. die Herzöge, Prinzen und Fürsten als Braut-
b--werber hatte und in Hülle und Fülle haben kann,
zugetraut , dich an ejnen solchen Halbwilden wegzuwer-en '"

Das war ein Wort , das Ethel sichtlich Freude
machte. Einen Halbwilden  hatte diese kleine,
niedliche, aber in ihrem Horizont doch äußerst be¬
schränkte Französin den jungen Wussow genannt und
ihm diese köstliche Bezeichnung gegeben!

Ethel lachte lauter auf als vorhin, denn sie dachte an
das Gesicht, das er machen würde, wenn sie ihm diese
wunderbare Apostrophierung seiner Person demnächst
einmal schreiben würde . Brüllen würde er vor Ver¬
gnügen und sie bitten, ihn in Zukunft nicht mehr : '
„Lieber Herr von Wussow", sondern : „Mein lieber Herr
Halbwilder " bei der Ueberichrift anzureoenl Der Spaß
war einfach herrlich!

Doch nun wurde sie wieder ernst, denn ihr fiel ein,
daß sie sich in Gedanken doch eigentlich erst vorhin bei
Tisch endgültig für ibn entschieden batte, als der französische
Offizier zu ihr sprach und sie in Gedanken einen Vergleich
zwischen dem seimigen, kernigen, ruhig und selbstbewußt
auffretenden deutschen Ulanenleutnant und hier dem
Franzosen zog. Unwillkürlich war ihr dabei der Ge¬
danke einer Begegnung dieser beiden auf dem Schlacht¬
felde gekommen, und da wußte sie, wem allein die Sieges¬
palme zufallen konnte. Der Franzose war nicht übel
und schien auch ein tüchtiger Soldat zu sein, aber der andere!

(Fortsetzung folgt.»
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gehend aufhaltenden Bevölkerung dienen, ohne Rücksicht auf
die Höhe des Verbrauchs.

5. Ob hiernach ein Verbraucher meldepflichtig ist, ent¬
scheidet im Zweifelsfalle die für den Wohnort des Ver¬
brauchers zuständige Ortsholenstelle , beim Fehlen einer
solchen die zustängige Kriegswirtschaftsstelle , wenn auch
diese fehlt, die zuständige Kriegsamtsstelle.

5 3-
Inhalt der Meldung.

1. Die Meldungen müsien unter Bezeichnung der Art
und der Herkunft der meldepflichtigen Gegenstände (z. B.
OberschlesischeGaskohle , Ruhrzechenkoks, rheinische Roh¬
braunkohle , Niederlausitzer Braunkohlenbriketts ) und unter
Bezeichnung des Lieferers oder der Lieferer folgende An¬
gaben enthalten:

a) Bestand ary Anfang des Vormonats,
d) Zufuhr im Vormonat,
c) Bestand am Schluß des Vormonats,
d) Verbrauch im Vormonat,
^Minderlieferung im Vormonat , soweit dadurch ein Be¬

triebsunfall verursacht ist,
k) Bestellung für den laufenden Monat,
g) Bestellung oder voraussichtliche Bestellung fiir den

folgenden Monat.
2. Die Angaben haben in Tonnen zu erfolgen.

§ 4.
Meldeftist und Meldestelle.

1. Die Meldung hat erstmalig in der Zeit vom 1. bis 5.
Juli 1917 zu erfolgen. Der Zeitpunkt für weitere Mel¬
dungen wird später bekanntgegeben werden . Die Meldung
ist in vier gleichlautenden Ausfertigungen zu erstatten an .:
a ) die für den Ort der gewerblichen Niederlassung des

Meldepflichtigen zuständige Ortskohlenstelle , beim
Fehlen einer solchen an die zuständigeKriegswirtschafs-
stelle,

b) die für den Ort der gewerblichen Niederlassung des
Meldepflichtigen zuständige Kriegsamtsstelle,

e) denjenigen Kohlenausgleich , der unter Berücksichtigung
der Herkunft der meldepflichtigen Gegenstände zustän¬
dig ist.

Kohlenausgleich Essen:
für die im Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat vereinig¬

ten Zechen, die rheinischen Braunkohlengruben , die Ze¬
chen des Aachener Reviers , sowie die fiskalischen Zechen
Obernkirchen, Jbbenbühren und am Deister — ausge¬
nommen das Gebiet der Rheinischen Kohlenhandels - und
Rhederei -Gesellschaft—,

Kohlenausgleich Mannheim:
für die Zechen des Saarbezirks , Lothringens , der Pfalz,

Bayerns , die Braunkohlengruben des Großherzogtums
Hessen und das Absatzgebiet der Rheinischen Kohlenhan¬
dels- und Rhederei—Gesellschaft,

Kohlenausgleich Halle:
für die Braunkohlengruben in den ProvinzenBrandenburg,

Sachsen, Posen und Schlesien sowie im Regierungsbezirk
Cassel, ferner in den Herzogtümern Braunschweig und-
Anhalt,

Kohlenausgleich Dresden:
für die im Königreich Sachsen gelegenen Steinkohlenzechen

und Koksanstalten sowie für die Braunkohlengruben des
Königreichs Sachsen und des Herzogtums Sachsen-Alten-
burg , *

Kohlenausgleich Kattowitz:
für die Steinkohlenzechen von Ober - und Niederschlesien,

Reichskommissar für Kohlenverteilung , Berlin:
für die aus dem Auslande bezogenen Kohlen,
d) den oder die Lieferer des Meldepflichtigen.

2. Wenn keine Ortskohlenstelle oder Kriegswirtschafts¬
stelle zuständig ist, fällt die Meldung zu a fort.

3. Kommen mehrere Kohlenausgleichstellen oder meh¬
rere Lieferer in Betracht , so sind an alle Kohlenausgleich¬
stellen und alle Lieferer gleichlautende Meldungen zu er¬
statten.

4. Der Zuständigkeitsbereich der Ortskohlenstellen und
Kriegswirtschaftsstellen wird von diesen Stellen öffentlich
bekannt gegeben.

§ 5.
Art der Meldung.

1. Die Meldungen , die mit Namensunterschrift (Fir¬
menunterschrift ) des Meldepflichtigen versehen sein müssen,
dürfen nur auf den amtlichen Meldekarten erstattet cherden,
die jeder Meldepflichtige bei der zuständigen (vergl . § 4a)
Ortskohlenstelle , beim Fehlen einer solchen bei der zustän¬
digen Kriegswirtschaftsstelle , wenn auch diese fehlt, bei der
zuständigen Kriegsamtstelle gegen eine Gebühr von M 0,15
für 4 zusammeuhängenoeKarren vezieden kann, « uch die im
Falle des § 4 Abs. 3 noch weiter erforderlichen Meldekarten
sind dort einzeln erhältlich.

2. Hat ein Meldepflichtiger Betriebe an verschiedenen
Orten , so müssen für jeden Betrieb die Meldungen geson¬
dert erfolgen.

3. Jeder Meldepflichtige hat sich in der auf der Melde¬
karte näher angegebenen Weise als zu einer bestimmten
Verbrauchergruppe zugehörig zu bezeichnen. Falls ein
Meldepflichtiger nach der Art feines gewerblichen Betriebes
zu mehreren Verbrauchergruppen gehört , ist maßgebend, zu
welcher Verbrauchergruppe der wesentlichste Teil seines Be¬
triebes gehört. Im Zweifelsfalle entscheidet die zuständige
Ortskohlenstelle , beim Fehlen einer solchen die zuständige
Kriegswirtschaftsstelle , wenn auch diese fehlt, die zuständige
Kriegsamtsstelle.

$ 6
Weitergabe der Meldungen seitens der Lieferer.

1. Jeder Lieferer , dem eine Meldekarte zugegangen ist
(§ 4d ), hat sie ohne Verzug seinem eigenen Lieferer weiter¬
zugeben, bis sie zu dem Lieferer gelangt ist, der die melde¬
pflichtigen Gegenstände unmittelbar von der Grube bezieht
oder selbst erzeugt.

2. Bedenken gegen die Angaben einer Meldung hat der

Lieftrer auf einem gesonderten Blatt der Kriegsamtsstelle
mitzuteilen.

i, , ' |7.
Zweck der Meldung.

Durch die in Vorstehendem festgesetzte Meldepflicht wird
an dem bisherigen Verfahren , nach dem jeder gewerbliche
Verbraucher die von ihm benötigten meldepflichtigen Ge¬
genstände sich selbst zu beschaffen versucht, nichts geändert;
die Beschaffung wird lediglich der Kontrolle durch den
Reichskommisiar unterworfen , der dadurch die Unterlagen
für etwa notwendige Abänderungen erhält.

8 8.
Ausnahmen.

Auf Antrag ist die zuständige Kriegsamtsstelle befugt,
Ausnahmen von den Bestimmungen der vorstehenden Be¬
kanntmachung zu bewilligen.

8 9.
Anftagen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung be¬
treffen, sind an die zuständige Ortskohlenstelle , beim Feh¬
len einer solchen an die zuständige Kriegsamtsstelle zu
richten.

§ 10 .
Strafen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden
nach der eingangs erwähnten Bestimmung des § 7 der Be¬
kanntmachung vom 28 . Februar 1917 mit Gefängnis bis zu
einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Brennstoffe
erkannt werden , auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 11.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Juli 1917 in Kraft.
Berlin,  den 17. Juni 1917.

Der Reichskommissar für die Kohlenverteilung.
Fuchs.

Die Zsrmlltte
Schlachtschein fiir gewerbliche Echlachtungeu.
Antrag ans Erlaubnis znm Schlachten lPrivatschlachtnng).
Schlachtbuch zur Verordnung iiber die TleiWerforglmg.
Tagebuch für Reischbeschaner,
Tagebuch fßr Trichiienbeschauer,
vorrätig in der

IWrMerei Frsvz SMel
Oderlahnstein.

Der Leuiscke Tfeges&mdit
WTB . (Amtlich.) Großes Hauptquartier,

2. Juli , vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.
' von Bayern.

Nur in wenigen Abschnitten zwischen Meer und Somme
steigerte sich der Artilleriekampf.

Während Erkundungsvorstöße der Engländer östlich
von Nieuport , bei Gavrette und nordwestlich von St . Quen¬
tin scheiterten, gelang es einigen unserer Stoßtruppen , in
der Merniederung nördlich von Dixmuiden , durch Uebersall
dem Feinde erhebliche Verluste zuzufügen und eine große
Anzahl Belgier als Gefangene einzubringen.

Früh morgens und von neuem am Nachmittag griffen
die Engländer westlich von Lens an . Sie drangen an ei¬
nigen Punkten in unsere Linien , sind jedoch durch ober¬
schlesische Regimenter in Nahekämpfen, bei denen 175 Ge¬
fangene und 17 Maschinengewehre von uns einbehalten
wurden , überall wieder geworfen.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Nach sehr starker Feuervorbereitung setzten die Franzosen

am Chemin des Dames neue Angriffe gegen die von ihnen
südlich des Gehöfts La Bovelle verlorenen Gräben an . In
den Kämpfen, die am Osthang der Hochfläche besonders er¬
bittert waren , sind sämtliche Anläufe des Feindes abge¬
schlagen worden.
Front des Generalseldmarfchalls Herzogs Albrecht von

Württemberg.
Keine wesentliche Veränderung.

Seitlicher Kriegsschauplatz.
Heeresfront des Generalseldmarfchalls

Prinzen Leopold von Bayern
Die russischen Angriffe am 1. Juli zwischen der obere»

Strypa und dem Qstuser der Narajowka führten zu schweren
Kämpfen. Der Druck der Russen richtete sich vornehmlich
gegen den Abschnitt von Konjuchy und die Höhenlinie östlich
und südlich von Brzezany . Zweitägige stärkste Artillerie¬
vorbereitung hatte unsere Stellungen zum Trichterfeld ge¬
macht, gegen das die feindlichen Regimenter den ganzen
Tag über anstürmten . Das Dorf Konjuchy ging verloren.
In vorbereiteter Riegelstellung wurde der russische Massen-
stoß aufgefangen , neuer Angriff gegen sie zum Scheitern ge¬
bracht.

Beiderseits von Brzezany wurde besonders erbittert ge¬
kämpft. In immer neuen Wellen stürmten dort 16 russische
Divisionen gegen unsere Linien , die nach wechselvollem Rin¬
gen von sächsischen, rheinischen und osmanischen Divisi¬
onen in tapferster Gegenwehr völlig behauptet oder im Ge¬
genstoß zurückgewonnen wurden.

Die russischen Verluste übersteigen jedes bisher bekannte
Maß . Einzelne Verbände sind aufgerieben.

Längs des Stochod und am Dnjestr hielt die lebhafte
Feuertättgkeit der Russen cm. Nördlich der Bahn Kowel-

Luck brach ein Angriff des Gegners vor der Front einer
österreichisch-ungarischen Division zusammen.

Bei den anderen Armeen keine besonderen Ereignisse.
Mazedonische Front.

Keine Ereignisse.
Der erste Generalquartiermeister : Ludendorff.

Abendbericht des Großen ' Hauptquartiers.
B e r l i n , 2. Juli . (Amtlich.) Im Westen nichts Neues
Im Osten sind bei Konjuchy russische Angriffe zusan-

mengebrochen u. weiter nördlich neue Kämpfe entbran . t.

Oesterreick-Lir-gLlriMer-^LgLsberrck!:
WTB . Wien,  2 . Juli . , Amtlich wird verlautbart:

Oeftlicher Kriegsschauplatz.
Gestern hat der Feind zwischen der Narajowka und der

Strypa seine zusammengeballten Infanteriewaffen in der
ihm eigentümlichen Art voll in die Schlacht geworfen. Un¬
geachtet der schweren Verluste , die ihm unser Artilleriefeuer
zugefligt, schob er seine Angriffswellen durch fortwährenden
Einsatz dichter Reserven in den Nahkampfbereich heran . All¬
mählich kamen mindestens 20 Infanteriedivisionen zum
Eingreifen . In der ganzen 50 Kilometer breiten Schlacht¬
front tobte der Jnsanteriekampf mit äußerster Heftigkeit u.
Erbitterung . Hierbei wurde der Feind größtenteils schon
vor unseren vordersten Gräben abgewiesen. Die stärksten
Massenstöße richteten sich gegen den Raum südlich Brze¬
zany und Konjuchy, wo sie in Riegelstellungen abgewehrt
wurden . Alle auch in den heutigen Morgenstunden mit Zä¬
higkeit unternommenen Versuche des Gegners , den Angriff
in diesem Raum vorzutragen , brachen äußerst verlustreich
zusammen. Westich von Zborow und dem Stochodknie
konnte sich ein angesetzter Angriff in unserem Artillerie¬
feuer nicht entwickeln. Die Fortdauer der Schlacht ist zu
gewärtigen . An anderen Frontstellen nur vorübergehendes
Artillerie - und Minenfeuer.

Italienischer und südöstlicher Kriegsschauplatz.
Außer einer schneidigen Unternehmung des österreichi¬

schen Landwehrbataillons IV . 2. westlich Riva , bei welcher
16 Alpini aus den feindlichen Gräben geholt wurden , ist
nicht Besonderes zu berichten.

Der Chef des General  st ab  s.

Reue U-Bovterfolge.
WTB . Berlin,  1 . Juli . (Amtlich.) Durch die Tä¬

tigkeit unserer Uboote wurden im Nördlichen Eismeer und
im Sperrgebiete um England wiederum 24 200 B .-R .-T.
versenkt.

Unter den versenkten Schiffen befanden sich die bewaff¬
neten englischen Dampfer „Mafrioneth " (3185 To .) mit
Kohlen nach Rußland , „Perla " (5355 T .) mit einer großen
Anzahl Automobilen und Kohlen nach Rußland und ein un¬
bekannter , tiefbeladener , bewaffneter Dampfer ; zwei wei¬
tere Dampfer wurden zusammen aus einem Geleitzug her¬
ausgeschossen. Zwei der versenkten Segler hatten Holz ge¬
laden . Ein Geschütz wurde erbeutet.

Der Chef des Admiralstabs der Marine.

Hindenburg in Oesterreich.
WTB . B e r l i n , 1. Juli . Amtlich. In Erwiderung

des Besuches, welchen der Chef des k. u. k. Generalstabs,
General der Infanterie v. Arz , nach Uebernahme seiner
Stellung im deutschen Großen Hauptquartier abstattete,
sind Generalfeldmarschall v. Hindenburg und der Erste Ge¬
neralquartiermeister General der Infanterie Ludendorff zu
kurzem Aufenthilt beim österreichisch-ungarischen Armee¬
oberkommando eingetroffen , an den sich auch Besprechungen
in Wien anschließen werden.

Die Friedensbewegung in Frankreich.
WTB . B e r n , 2. Juli . „Nouvelliste de Lyon" meldet

aus Paris : Die Polizei beschlagnahmte vor einigen Tagen
Nummern der Zeitung „Libertaire " mit besonders heftigen
Artikeln für eine friedensfteundliche Propaganda . Nun-

\ mehr wurden auch auf Anweisung des Ministers des In¬
nern sieben Redakteure und der Direktor der Druckerei „Li¬
bertaire " verhaftet.

WTB B e r n , 2. Juli . „Nouvillist de Lyon" meldet
aus Paris : Kürzlich kam es in der Sitzung des Heeresaus¬
schusses des Senats zu einem heftigen Zwischenfall zwischeni Clemenceau und Malvy. Clemenceau hatte im Aufträgedes HeeresausschussesAufklärungen über die friedensfrennd-
liche Propaganda sowie die dagegen getroffenen Maßnah¬
men gefordert . Ribot erklärte , der Ausschuß müsse sich an
Malvy wenden. In der darauf folgenden Sitzung erklärte
Malvy , man möge die streng geheimen diPlomatischenAkten-
stücke der Sicherheitspolizei nicht bekannt geben, worauf im
Heeresausschuß große Bewegung entstand . Schließlich
schlug Ribot vor^ man solle auf der Sicherheitsrolizei einige
Senatoren in die Aktenstücke Einsicht nehmen lassen. Se-
natorSelves sowie der Unterausschuß desSenatsausschnsses
begaben sich hierauf zur Sicherheitspolizei , verlangren Ein¬
sichtnahme und wollten auch das Personal der Sicherheits¬
polizei vernehmen . Malvy erhob Widerspruch und zeigte
sich unnachgiebig , so daß die Frage keineswegs gelöst ist.

Verenigung des englischen u. französischen Hauptquartiers.
Zürich,  1 . Juli . Der „Corriere della Sera " meldet

von der französischen Front , daß das englische und das fran¬
zösische Haupt .uartier seit acht Tagen vereinigt worden sind.

Die Armee gegen Kerenski.
Stockholms.  Juli . Die Agitation gegen Kerens¬

ki hat auch auf die Armee übergegriffen . Pcterburger Blät¬
ter geben übereinstimmend zu, daß sich zahlreiche Regimen¬
ter den Befehlen der Regierung widersetzten.

Die Russen unter französischem Kommando.
WTB . Bern,  2 . Juli . Nach einer Reutermeldung

aus London vom 26 . Juni berichteten Buchanan und Heu-
derson, daß ihre Versuche, die russische Offensive durcbzn-



Lahnsteiner Tageblatt . Kreisblatt ffir den Kreis St . Goarshausen.
setzen, von Erfolg begleitet gewesen seien. Ruffische Kom¬
mandeure , hätten verschiedentlich gegen jede Einmischung
protestiert und ihre Kommandos niedergelegt . Französische
Offiziere hätten dafür die Kommandos übernommen.

Mobilisation in Griechenland.
Genf,  2 . Juli . „Petit Journal " meldet aus Athen:

Ueber Athen wurde der Belagerungszustand verhängt . Ve-
niselos Unterzeichnete den Befehl zur Mobilisation des
Heeres . Die griechischen Konsulate in der Schweiz geben
seit Samstag Einberufungsbefehle an die Militärpflichtigen
aus.

Die Entente und die veniselistische Regierung.
WTB . Athen,  1 . Juli . Reuter . Die leichte grie¬

chische Flottille und die Kriegsflotte , die in Salamis liegen,
sollen der griechischen Regierung zurückgegeben Werden.

Eine monarchistische Revolution in China?
WTB . L o n d o n , 2. Juli Reuter meldet aus Shang¬

hai . Der junge Kaiser Hanantum hat seine Thronbesteig¬
ung verkündet.

Was plant Japan?
Amsterdam,  2 . Juli . Nach einem Bericht aus To¬

kio erklärt das japanische Blatt „Kokumin", daß Japan,
wenn die Verwicklungen in China andauern , notwendig
werde eingreifen müssen, trotzdem es früher erklärt habe,
daß es sich nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas mi¬
schen werde.

Eine Note Wilsons an China.
Genf,  2 . Juli . Der „Newyork Herald " meldet den

Abgang einer Note des Präsidenten Wilson an die chine¬
sische Zentralregierung.

%m  AM M KM.
Oberlahnstein , den 3. Juli.

! ! Hinweis.  Am l . Juli 1917 ist eine neue Bekannt¬
machung, betreffend Beschlagnahme, Bestandserhebung und
Höchstpreise für Satzsäure in Kraft getreten . Die Bekannt¬
machung bezieht sich auf Salzsäure jedes Stärke - und Rein¬
heitsgrades . Der Verbrauch ist nur aus Grund von Er¬
laubnisscheinen gestattet, die von der Chemischen Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums ausgestellt
werden . Eines Erlaubnisscheines bedarf hingegen' nicht,
wer nicht mehr als 100 Kg. Salzsäure von 20 ° B<§. im Mo¬
nat verbraucht . Verkauf, Lieferung und Versand beschlag¬
nahmter Bestände an Salzsäure ist ohne Erlaubnisschein
gestattet , soweit die Bestimmungen der Bekanntmachung u.
etwaige Anweisungen der Chemischen Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums eingehalten werden.

Die vorgeschriebenen Meldungen sind bis zum 10. je¬
des Kalendermonats , erstmalig bis zum 10. Juli 1917 an
die Kriegschemikalien-Aktiengesellschaft Berlin W. 9, Kö-
thener Skr . 1/4, postfrei zu erstatten . Die nötigen Vordrucke
(„Bestandsmeldung über Chemikalien") sind bei der Kriegs-
chemikalien-Aktiengesellschaft anzufordern , falls sie nicht un¬
aufgefordert zugestellt worden sind. — Die von der Be¬
kanntmachung berührten Gegenstände können im Bedarfs¬
fälle enteignet werden . Eine Lagerbuchführung ist ange¬
ordnet . Ferner sind Höchstpreise festgesetzt mit gleichzeitiger
Regelung der Zahlungsbedingungen und der Preisznschläq-
für Verpackung und Versand . Alle weiteren Einzelheiten
ergeben sich aus dem Wortlaut der Bekanntmachung selb-'t,
die bei den Landrats -Aemtern , Bürgermeister -Aemtern und
Polizei -Behörden einzusehen ist.

: : Zur Marmeladebere .itung  kaust die Obst¬
verwertungsstelle 5 Millionen Zentner Obst auf . Was
dann noch übrig bleibt kann das Publikum haben. Gelingt
es nichr, die 5 Millionen Zentner freihändig zu erwerben,
wird im Notfall der Versand gesperrt, oder die Beschlagnah¬
me ausgesprochen. Zur Herstellung von Beerenwein dürfen
nur 30 Prozent der voriges Jahre dazu verwandten Obst¬
mengen benutzt werden.

e B o r n h o f e n , 2. Juli . Uuser beliebter und aus
allen Gegenden gern besuchter Wallfahrtsort übt auch wei-
terhm seine große Anziehungskraft aus . Am kommenden
Lonntag wird die katholische Gemeinde in Boppard ihre all-
jährliche Wallfahrtsprozession nach hier unternehmen.

** Mafia : ten, 29 Juni . Der Ausbau der Glocken
aus der evang Brche fand heuie vormittag •stack. Die
Glocken lonnkeH Zück cherweffe, ohne zersch agen zu werden
aus dem Turm genommen werden — Wn h gen immer
noch die Hoffnung daß w r sauer die eine odr andere
unserer G ocken zurück bekommen Denn sämtliche Glocken
aus dem Reiche werden wohl nicht benö-igt werden. Die
mit kere Glocke trägt keine, dagegen die große Glocke folgende
historische Jnschrif ' :

., Vor fünfibalb Jahr bin ich z? sprangen
und endlich ist es mi- gelungen
daß :ch wind umgegossen neu
im Jabre 790 im Monat 'Nay
durch W. Rincker Meister Hand
wohnhaft >u Leun im Braunselser Land
Ich dine mit m mein Giank dem ganzen Or
So ha? jedes G!ch Theil an mir
sowohl in ßeuecsbmnit als zu Go'-tes Wort
zu aller Zur j : fit und fit
Unb endlich ruf ich mi: meinem schall
denen zu d>e man auhero bringt
zu ihres Grabes Rub

Getickt und Ra?

SchliMeiik imh«adel mit Eemiise,
W nult Gimte«.

Nach § 10 der Verordnung dcs Reichskanzlers vom >
5. April 1917 über Gemüse, Obst und Südfrüchte hat bei
jeder Veräußerung von

a) Kohlsorlen aller Art : Mangold , Kohlrabi, Kohlrüben,'
Mairüben , Rote Rüben (Rote Beete), Möhren , I
Karotten , Teltowerrübchen, Schwarzwurzeln. Spargel,
Erbsen, Bohnen, Gurken, Spinat , Salar , Rhabarbers
Tomaten , Zwiebeln,

b) Obst außen Pfirsischen, Aprikosen, Weintrauben,
o) Südfrüchten,

an Großhändler oder Kleinhändler oder bei Uebergabe an >
diese zum Zwecke der Weiterveräußerung der Veräußerer
einen Schein nach einem von der Reichsstelle für Gemüse
und Obst vorgeschriebenen Muster (Schlutzschein ) in zwei
Ausfertigungen auszufüllen und zu unterzeichnen.

Je eine Ausfertigung des Schlußscheins muß der Erwerber
und der Veräußerer bei Frischgemüse und Frischobst 3
Monate im übrigen 8 Monate aufbewahren und auf Verft
langen den Beamten oder Beauftragten der Reichsstelle für
Gemüse u Obst, der Preisprüfungsstelle , der Ortspolizeibe
horte oder, falls das Geschäft auf öffentlichen Märkten oder!
in einer Markthalle abgeschlossen ist den Marktaufsichtsbeamten j
(MarkGerwalter ) vorlegen.

Wird Gemüse oder Obst durch Vermittlung von Sammel-
stellen weiter vertrieben, so bedarf es der Ausfüllungen einnes
Schlußscheines bei der Veräußerung oder Uebergabe an den!
Sammelstellenleiter nicht. Der Ausstellung eines Schluß
fcheines bedarf es ferner nicht für Ware die ein Händler
im umherziehen auch innerhalb des eigenen Wohnortes von
Erzeugern in deren Betriebs stücke ankauft. Die Bestimmun
gen über Schlußscheinegellen auch für Erzeuger von Gemüse
und Obst. Diese Vorschriften über Schlußscheine werden |
strenge gehandhabt . Schlußscheinhefte für Erzeuger (enthalten
100 Schlußscheine) kosten 1 M Bestellungen auf solche
Schlußscheinheste sind binnen 8 Tagen auf dem Rathause
Zimmer N . 4 anzubringee.

Oderlahnstein, den 30. Jura 1917.
Der Magistrat.

fcarUnhew  Marmelade
in den Geschälten erhältlich.

Niederlahnstein, den3 Juli 1917.
Der Magistrat

Tode; f Aazeize.
Verwandten , Freunden and Bekannte» die schmerz¬

liche Mitteilung , daß heute morgen 11 Uhr mein lieber
Mann , unser guter Vater Schwiegervater , Großvater.
Brader und Onkel

Herr Daniel Gm.
Ehegatte von Anna geb. Kring,

nach längerem mit großer Geduld ertragenem Leiden
plötzlich und unerwartet infolge eines Blutsturzes, im
Alter von 60 Jahren , in ein besseres Jenseits abberufeu
wurde.

Dies zeigen tiefbetrübt au
Die trauernden Hwterbliebeue«.

U1vdrriah » ari « , Wilhelmshaven , Rüffelsheim, Her¬
born , westl. Kriegsschauplatz und Diez, den 2. Juli 1917.

Die Beerdigung findet am Mittwoch Nachmittag 3
Uhr von Johannesstraße 5 aus statt.

ikmütta
* G e i s e n h e i m , 2. Juli . Der Rheingauer Kirschen¬

markt ist wegen „Lebensunfähigkeit ^ aufgehoben woroen.

MMroerei» lW RiederWjlei«.
Wir erfüllen hiermit die traurige Pflicht unsere Mit¬

glieder von dem Ableben unseres Kameraden Herrn
.Daniel Grün

geziemend in Kenntnis zu setzen.
Die Beerdigung findet Mittwoch , de» 4 . Inki , nach¬

mittags 3 Uhr vom Sterbehause Johannesstraße b ans
statt . Antreten im Vereinslokal 2*/» Uhr und werden
die Mitglieder gebeten sich recht zahlreich zu beteiligen.

Der Vorstand.

M |ap«i.

MmtRchW.
Sreitaa, de» 6 3»li 1917,

nachmittags 'I-.2 Uhr
läßt Wilhelm Maus »u Pifstghofen

ca. 550 Raten Korn und
ca 450 ' , Weizen

auf dem Halm an Oet und Stelle versteigern.
Pifstghofen, den 29. Juni 1917.

Der Bür ge>:m eist« : H i e g a n fe.

Für die zahlreiche Teilnahme bei der Beerdigung
meines innigstgeliebten Mannes , unseres guten Vaters,
Schwiegervaters , Großvaters , Schwagers und Onkels

3o(eph öteinhage
sprechen wir hiermit Allen, besonders dem Kriegerverein,
der St Josephs -Bruderschaft und den Kranzspendern un¬
fern innigsten Dank aus.

Die trauernden Hiuterbiiebeueu.
Uiedvrlahrrstri « , den 3. Juli 1917.

Zurückgesetzre
>Kleiderstoffe. Mer. Woll-
und Baumwollgarne, Bänder
und Litzen flrSt dl gangbaren
Farben um

mer jemanden,der im Oberlahnsteiner Jagdrevier Wild» 4/Hljl̂*»
schlingen stellt oder anders wildert, oder einen Hehler, ' '

der dort gestohlenes Wild kaut:, so zur Anzeige bring?, daß
heraus gerichtliche Bestrafung erfolg?, erhält eine Belohnung

OSttlMslei«,
Kirchstratze 4.

von

KriegsbeWig-
ter KlNlfMM

sucht sofort passende Beschäfti¬
gung in Lahnstein oder Braubach.

Näheres Geschäftsstelle

WU  Bark.
Die JagdpSchter.

MM NerWsteill.
ftiffKiii Unfeiter Matsngen.

Aitzriq ms»rooiMreie» öchecklmte».
M«»»tier«»g von Wechsel«.
A««h«ie««« M-« «ge»

bis zu 4 l/4 % je nach Vereinbarung.

HeiA-SpsrNsse«, S«srmr«e««er«s»s.
Verkaufsstellen:

Südallee 3» Bnrgstraße 10 und 41.

RiederlaWkMr EM- md
IarlehnMffen-Berein«.®.«,.«.%

Einladung jnr '
<lW.MmüWnMtß
am Sonntag,  den8. FMo. c.. Bormittags ll Ahr

im Lokale des Hern Mathias Strobel.
Tagesordnung

1. Vorlage der Rechnung und Bilanz pro 1916.
2. Revisionsbericht des Aufsichrsraies und Enilaftung

des Vorstandes und Rechners.
3. Ergänzungswahl von vier stautenmäßig ausscheidenden

Mrtgltedern des Vorstandes
4 Ergänzunoswahl von 2 statutenmäßig ausscheidenden

Mitgliedern des Aufsichtsrates.
Niederlahnstein» den1. Juli 1917.

Der Borstand:
G. Hamm. A. Matartz, I . Faust, I . Fell.

Johannisbeeren. reffe
und unreife Stachelbeeren.

Isowie alles Stein- und Kern-
obst̂auf' äum  Tagespreis

Joliain Lay,
>Niederlahnftein , Emserstraße.

Zmerl.MNchen
gegen guten Lohn gesucht bei

I . Melchior , Metzgerei,
Oberlahnstein.

K«»?e St»chel«ere««.
Zshssms rü«de« l«"°
andere Gbst.

Fra « Bürfchrnger,

2 R ««We«zimmer
zu vermieten.

R - mrrcheaffe 1.

Ein Znchffltzlöeia
I im Gewicht von 80 bis 1öS Pfund

zu kaufen gesucht.
Näheres Geschäftsstelle.

E-sÄme; M«lei«
!sucht für Nachmittags Ärpchäf-
stig « « s , am liebsten als Emmach-
Hilfe. Zu erfragen Uiedertatzn-
geirr , Markstraß e 58, 1. Stock

A Wohmg.
1. Stock, 4 Zimmer, Küche
und Zubehör zu vermieten.

Niederlahnstein.
_ Bergstraße 5.

Samstag Vormittag an der
Stationskasse Niederla mftein ein
Schirm vertauscht. Der richtige
Eigentümer kann denselben bei
Jotznr « Heimbach , Niederlahn-
stein, Heimbachgasse Umtauschen

ierlorei
Goldenes Collier mit «»hän¬
gendem Brillanlen ia Niederlahn¬
stein, Bahnhof, oder in der Elek-

j irischen ab Nieder!, bis zur Fest-
I halle . Der ehrliche Finder wird
' gebeten , dasselbe gegen Belohn-
sung abzugeb Tobte »?, Firmung-
' stratze 3 tim Laden ?_

ttriezsministerium.
Sekannbmackvng

Nr . 1/7 17. A.  10,
betreffend BeWagnahme. Bestandserhebusg und

Höchstoreffe für Salzsöure-
Vom 1. Juli 1917.

Nachstehende Bekannlmachung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belageruuaszuslaud vom 4 . Jmu 1851,
in Verbindung mit dem Gesetz vom >1. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzbl S . 8 ?3) — in Bayern auf Grund der
Älle>höchsten Verordnung vom 31. Jul ; 1914 — den lieber»

>gang der vollzieh-nden Gewalt aus die Mili !ärbedö.den be¬
treffend. des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August
1914 (Reichs-Gesetzblatt S . 339), in der Fassung vom 17.
Dezember )914 (Reichs Gesetzbl. S 516) der Bek. nntma»
chungei, über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21. Januar
19 ?5 (Reichs Gesetzbl S . 25), vom 23. September 1915
(Reichs-Gesetzbl. S 603) und vom 23 März 191 (Reichs-
Gesetzbl S . 183', uno vom 22 . März 1917 (Reichs-Gesetz¬
blatt S . 253 ), ferner — auf Ersuchen des Kriegsockniste-
riums — au »Grund der »tetannlmacdung über du- Sicher¬
stellung von Kriegsbedarf in der Faffung vom 26 April
iQl 7 (» feßhf. S . 3761. f-rner auf Grund de: Be»



Tageblatt, ttreisblatt für den« reis St-Goarsh-nffen.
.ann-machung uoer Vorrakserhebunger. vom 2. Februar
1915, in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachunaen
vom3. September 1915 und vom 21. Okiober 1915(Reichs.
Gesehbl. S . 54. 549 und 6841 'ur allaememen Kenntnis
gebracht mit dem Bemerken, daß Zuwiderhandlungen gemäß
den in der Anmerkung*i abqedruckten Bestimmungen bestraft
werden, sofern nicht nach den allgemeinen.-- trafaesetzen
höhere Strafen anqedrodt stad Auch kann der Betrieb des
Handelsgewerbes gemäß der Bekanntmachung zur Ferndal-
Lima unmversäsficrer Personen vom Handel vom 23 . Sep-
tember 1915 (Reichs-GesetzblattS . 603) untersagt werden.

§ 1
Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Bon der Bekanntmachung betroffen wird Salzsäure ;e-

des Stärke - und Reinheitsgrades.
8 2.

Beschlagnahme.
Die im § 1 bezeichneten Gegenstände werden hiermit be¬

schlagnahmt.

Wirkung der Beschlagnahme.
Die Beschlagnahme hat die Wirkung , daß die Vornahme

von Veränderungen an den von ihr berührten Gegenstän¬
den verboten ist undrechtsgefchäftliche Verfügungen übör sie
nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen Verfügungen stehen
Verfügungen gleich, die im Wege der Zwangsvollstreckung
oder Arrestvollziehung erfolgen . Trotz der Beschlagnahme
sind alle Veränderungen und Verfügungen zulässig, die an
Grund der nachstehenden Bestimmungen oder auf Veran¬
lassung oder mit Genehmigung der Chemischen Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums erfolgen.

8 4.
Zulässige Veränderungen und Versügungen.

Verbrauch von Salzsäure ist nur aus Grund von Erlaub¬
nisscheinen gestattet, die von der Chemischen Abteilung des
Königlich Preußischen Kriegsministeriums ausgestellt wer
den. Hierbei ist es gleichgültig, ob die Salzsäure zur Her¬
stellung von anderen beschlagnahmten oder nicht beschlag¬
nahmten Stoffen dient , sowie, ob sie sich bei Erteilung des
Eraubnisscheines bereits im Gewahrsam des Verbrauchers
befindet oder nicht. Der nicht verbrauchte Teil der freige¬
gebenen Menge verfällt mit Ablauf des letzten Gültigkeits¬
tages , auf den der Erlaubnisschein lautet , erneut der Be¬
schlagnahme.

Eines Erlaubnisscheines bedarf nicht, wer monatlich
nicht mehr als 100 Kg. Salzsäure von 20 ° Beaumv , ent
sprechend 32 Kg. ULI , oder eine dem HCI -Jnhalt nach
gleiche Menge Salzsäure in Lösungen anderer Stärkegrade,
verbraucht.

Verkauf, Lieferung und Versand beschlagnahmter Be¬
stände ,an Salzsäure ist ohne Erlaubnisschein gestattet, so¬
weit die Bestimmungen der §§ 10, 11, 12 und 13 und et¬
waige Anweisungen der Chemischen Abteilung des König¬
lich Preußischen Kriegsministeriums eingehalten werden.

§ b
Meldepflicht.

Die im § 1 bezeichneten beschlagnahmten Gegenstände
sind zu melden.

8 6.
Meldepslichtige Personen.

Von der Meldepflicht werden betroffen:
a) alle Personen , welche Salzsäure irgendeines Stärke¬

oder .Reinheitsgrades (§ 1) im Gewahrsam haben oder
aus Anlaß ihres Handelsbetriebes oder sonst des Er¬
werbes wegen kaufen oder verkaufen,
*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft :

l Der die festa«setzte» Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffor

dert , durch den die Höchstpreise überschritten werden , oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand der von einer Aufforderung (§§ 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist. bei¬
seiteschafft, beschädigt oder zerstört;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum Ver¬
kauf von Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festge¬
setzt find den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

6 . wer den nach t- 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderdandelt
i vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder

2 ist d .e Geldstrafe mindestens auf das Doppelte oes Betrages
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder
m den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte; über¬
steigt der Mivdestbetraq zehntausend Mark , so ist auf ibn zu er
kennen. Im Falle mildernder Umstände kann dis Geldstrafe bis
auf d>e Hälfte des Mindestbeirages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummern l und 2 kann neben der Strafe
angeorduet werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen öffentlich bekannt zu machen ist ; auch kann neben Gefäng¬
nisstrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Neben der S -rafe kann auf Einziehung der Gegenslünve , auf
die sich die strafbare Handlung bezieht, erkannt werden , ohne Un¬
terschied, ob sie dem Täler gehören oder nicht.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend Mark wird bestraft:

» I. ;
2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite

schafft, beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder kauft
oder ein anderes Beräußerungs - oder Erwerbsgeschäft über
ibn abschließt;
wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zuwider
bandelt.

Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
wissentlich uurr - lige oder unvollständige Angaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte , die verschwiegen
find im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden Eben-
s, wird bestraft wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbücher
einzurichten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Aus¬
kunft, zu der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist,
nicht in der gesetzten Frist rteilt oder unrichtige oder unvollstän-
diae Ang -iben mach« wird mit Geldbra ê bis zu dreitausend Mark
oder im Unvermögensfnlle mit Gefängnis bis zu sechs Monaien
bestraft. Ebenso wirb bestraft wer lahrläsfig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt.

5) gewerbliche Unternehmer , in deren Betrieben Salzsäure
erzeugt, gereinigt oder verarbeitet wird , _

c) Kommunen , öffentlich-rechtliche Körperschaften und $ er-
bände . , „ . ,
Sind in dem Bezirk der verordnenden Behörde neben

der Hauptstelle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabriken , Fr-
lialen , Zweigburetus , Nebengüter u . dgl .) , so ist die Ha^ t-
stelle für die Zweigstellen zur Meldung verpflichtet. Dre
außerhalb des genanntenBezirks , in welchem sich die Haupt¬
stelle befindet, ansässigen Zweigstellen gelten tls selbständige
Betriebe und sind selbständig meldepslichtig. Die Htupt-
stellen dürfen jedoch die Meldungen ihrer Zweigstellen m
allen Fällen übermitteln.

§ 7.
Ausnahmen von der Meldepflicht.

Wer am 1. eines Kalendermonats , ohne Erzeuger von
Salzsäure zu sein, weniger Salzsäure in Gewahrsam hat,
als dem HCI -Jnhalt von 1000 Kg. Salzsäure von 20 ° Be-
anm6 (320 Kg. HCl ) entspricht, ist für diesen Kalendcr-
monat von der Meldung befreit.

§ 8 .
Mcldebestimmungen.

Bis zum 10. jedes Kalendermonats , erstmalig bis zum
10. Juli 1917, hat jeder Meldepflichtige die von dieser Ver¬
ordnung betroffenen Vorräte an die Kriegschemikalien Ak¬
tiengesellschaft Berlin W. 9, Köthener Str . 1—4 , postfrei
zu melden. Die nötigen Vordrucke („Bestandsmeldung
über Chemikalien") sind bei der Kriegschemikalien Aktienge¬
sellschaft anzufordern , falls sie nicht unaufgefordert zuge¬
stellt worden sind.

Außerdem haben die Firmen , welche von der Kriegs¬
chemikalien Aktiengesellschaft besondere Vordrucke („Mo¬
natsbericht über Chemikalien ") erhalten , die darin geforder¬
ten Angaben in der verlangten Frist postfrei zu erstatten.

Eine Abschrift der Meldungen ist von dem Meldenden
zurückbehalten und zwar im Falle der Meldung durch die
Haupt -, sowohl von der Haupt - wie von der Zweigstelle (vgl.
§ 6 letzter Absatz) .

Vermindern sich die Vorräte eines bereits meldepflichtig
Gewesenen unter den im § 7 festgesetzten Betrag , so ist zum
nächstfolgenden Meldetermin nochmals zu melden, eine wei¬
tere Meldung jedoch so lange nicht erforderlich , als die Vor¬
räte unter dem im § 7 festgelegten Betrag verbleiben . Her¬
steller von Salzsäure haben unter allen Umständen zu
melden.

8 9.
Enteignung.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände
können im Bedarfsfälle enteignet werden . Hiermit ist ins¬
besondere dann zu rechnen, wenn ein von der Chemischen
Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums
empfohlener Verkauf oder eine solche Lieferung nicht zu¬
stande kommt.

8 10-
Lagerbuchsührung und Auskunftserteilung.

Jeder Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu führen , aus
dem die Vorräte nid jede Aenderung der Vorräte an Salz¬
säure der verschiedenen Stärke - und Reinheitsgrade sowie
ihre Verwendung ersichtlich sein muß . Beauftragten Be¬
amten der Militär - und Polizeibehörden ist die Prüfung
des Lagerbuches, der Belege, sowie die Besichtigunr der
Räume zu gestatten, in denen meldepflichtige Gegenstände
vermutet werden.

8 n.
Höchstpreise.

Der Preis von 100 Kg. Salzsäure darf die in der nach¬
folgenden Tabelle enthaltenen Höchstpreise nicht über¬
schreiten.

Stärke in Graden
Reinheitsgrad Beaume

00 19/22°

Sasisäurr , rod. 7,*23456***************************** 36 M. 8 oo M . j
„ technisch arsensrei . 8oo „ 8 75o n
„ nahezu chemich rein . Q 50

ft
ämlich entweder a ) aöfoiut urfmfr .t

oder b ) wassirstell chlor!rer !
oder' C) schwel liäure '.' ei

Salzscirre . chewich rein, Rembeils rrad 0,60 M »tp- das i
des Deut' ch-n S zu. «nach» V Kstogrgmw Chlor - l

Ü/üt' r ' l! ff -ichaii i

Für oben nicht genannte Stärke - und Reinheitsgrade
muß der Preis zu den festgesetzten Höchstpreisen in einem
angemessenen Verhältnis stehen. In Zweifelsfällen ist bei
derChemischen Abteilung des Königlich Preußischen Kricgs-
miniiterinms anzufrag -en.

8 12.
Zahlungsbedingungen.

Die Höchstpreise gemäß § 11 gelten für unverpackte Ware
frei Bahnwagen , Verladestation der Erzeugungsstelle und
Zahlung beim Empfange . Wird der Kaufpreis gestundet,
so dürfen bis zu 2 vom Hundert Jahreszinsen über Reichs¬
bankdiskont berechnet werden.

8 13.
Preiszuschläge für Verpackung und Versand von Salzsäure.
A Bestimmungen für Erzeuger und Wiederverkäufer von

Salzsäure:
1. Lieferung in Topfwagen.

a) Bei Stellung des Wagens durch den Verkäufer
darf eine Wagenmiete von nicht mehr als 50
Pfg . für je 100 Kg. verladenes Salzsäurege¬
wicht berechnet werden , wenn der Wagen späte¬
stens an dem ersten Werktage nach dem Tage
der Ankunft auf der Station des Bestimmungs¬
ortes entleert und zurückgesandt wird . Für je¬
den Tag Verzögerung darf eine dtzn Betrag
von 7,00 jH  für den Wagen nicht überschrei¬
tende Gebühr berechnet werden . Die Berech¬

nung weiterer Gebühren , wie für Füllung it.
dgl., ist nicht znläsiig.

t>) Bei Stellung des Wagens durch den Säureemp¬
fänger ist die Berechnung von Gebühren , wie
für Füllung u. dgl. nicht znläsiig.

2. Lieferung in Korbflaschen,
a) Werden Korbflaschen durch den Verkäufer leih¬

weise gestellt, so darf für jeden angefangenen
Zeitraum von 2 Monaten — gerechnet rpm
Tage des Versandes bis zum Tage der R ck-
kehr zum Säureverkäufer — eine Mietgebühr
von nicht über 1,25 M für jede ganze (1/1)
Korbflasche von rund 70—75 Kg. Fassungs¬
vermögen , 1,50 M für jede halbe (Ist) Korb¬
flasche (Demyohn ) von rund 40 Kg. Fasiungs¬
vermögen berechnet werden . Außerdem ist eine
Füllgebühr von nicht mehr als 60 Pfg . für je
100 Kg. verladenes Sänregewicht znläsiig.

d) Bei frachtfreier Zustellung der Flaschen durch
den Säureempfänger darf nur eine Füllgebühr
von nicht mehr als 60 Pfg . für je 100 Kg.
verladenes Säuregewicht berechnet werden.

e) Bei käuflicher Ueberlassung der zur Verpackung
der Säure dienenden Flaschen an den Sgure-
empfänger darf der Verkäufer berechnen:

für jede ganze (1/1) Bandeisenkorbflasche von
rund 75 Kg. Fasiungsvermögen nicht mehr als
8.50 M für das Stück, ■-j

für jede ganze (1/1) Weidenkorbflasche von
' rund 70 Kg. Fasiungsvermögen nicht mehr als

5.50 M für das Stück,
für jede halbe ((4 ) Weideikorbflasche (Dem¬

yohn) von rund 40 Kg. Fasiungsvermögen
nich mehr als 6,50 Jfl  für das Stück.
Außerdem ist eine Füllgebühr von nicht mehr

als 60 Pfg . für je 100 Kg. verladenes Sänregewicht
zulässig.

Wird Rückgabe der Flaschen an den Verkäufer
vereinbart , so darf der Untersiched zwischen dem
Verkaufspreis der Flaschen und ihrem Rüücknahme-
preise nicht mehr betragen als die Mietgebühr nach
2a für die vom Säureempfänger beanspruchte Ge¬
brauchszeit betragen würde.

3. Lieferung frei Haus des Säureempsängers.
Der Verkäufer darf für Lieferung frei Haus des

Säureempsängers dem Käufer eine Gebühr nach
ortsüblichen Sätzen , jedoch von nicht mehr als 3,00
M für je 100 Kg. geliefertes Sänregewicht in Rech¬
nung stellen, wofür er die Bruchgefahr und die Ab¬
holung der entleerten .Verpackung gleichzeitig mit
übernimmt.

B Bestimmungen für Wiederverkäuser von Salzi iure
(Händler ).

Der Salzsäurehändler , d. h. ein Verkäufer , der nicht
gleichzeitig Hersteller ist, darf bei Verkauf von Säure in
kleineren Mengen als 5000 Kg.:

a) bei frachtfreier Lieferung nicht chemisch reinerSalz-
säure (Reinheitsgrade 1, 2, 3 § 11) 3,00 dH,

b) bei Lieferung von chemisch reiner Salzsäure (Rein¬
heitsgrad 4 § 11) die tatsächlich erwachsenen Kosten
an Fracht und Rollgeld zuzüglich 1,00 Jl

für je 100 Kg. verladenes Sänregewicht unter gleichzei¬
tiger Uebernahme der Bruchgefahr über den Höchstpreis
hinaus berechnen.

8 14.
Ausnahme von den Höchstpreisen.

Anträge aus Bewilligung von Ausnahmen von den
Höchstpreisen sind an die Chemische Abteilung des Königlicy
Preußischen Kriegsministeriums zu richten. Die Entschsi-
dung bleibt dem zuständigen Militärbesehlshaber Vorbe¬
halten.

8 15.
Anfragen und Anträge.

Die nach § 4 erforderlichen Anträge auf Ausfertigung
vonErlaubnisscheiuen sind bei dem zuständigen Vertrauens¬
mann der Kriegschemikalien Aktiengesellschaft für die Stoff¬
gattung Salzsäure auf besonderem bei dem zuständigen Ver¬
trauensmann erhältlichen Vordruck einzureichen.

Zuständig sind bis auf weiteres für Entgegennahme
der Anträge auf Freigabe von Salzsäure für:

Chemische und pharmazeutische Produkte jeder Art:
Der Vertrauensmann der Hanptgruppe I ( 82 I)

Dr .-Jng . b. c. Plieninger , Berlin W. 8, Kanonierstr . 45;
Bearbeitung metallischer Oberflächen:

Der Vertrauensmann der Hauptgruppe 3,1 (82 II)
Generaldirektor Winkler und Alfred Vorster , Berlin W. 50,

Markgrafenstr . 46;
Nahrungs - und Futtermittel:

Der Vertrauensmann der Hauptgruppe III (82 111)
Direktor Dr . Preißler , Berlin W. 62, Kleiststr. 32;

in vorstehendem nicht genannte Zwecke:
der Vertrauensmann der Hanptgruppe IV (82 IV)

Dr .-Jng . h. c. Plieninger , Berlin W . 8, Kanonierstr . 45:
Die Erlaubnisscheine werden in der Regel für eine Gül¬

tigkeitsdauer von einem Monat ausgestellt . Die Anträge
müsien bis zum 8. des dem Verbrauchsmonat vorangeben¬
den Monats , erstmalig bis zum 8. Juli 1917, dem zustän¬
digen Vertrauensmann vorliegen.

Allgemeine Anfragen , welche die vorliegende Bekannt¬
machung betreffen, sino zu richten an die Chemische Abteil¬
ung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
W. 66, Leipziger Str . 5.

8 16.
Jnkraftreten der Bekanntmachung.

Die Bekanntmachung tritt mit Beginn des 1. Jn -i 1917
in Kraft . /

Frankfurt (Main ), den 1. Juli 1917.
Stellv . Generalkommando des 18. Armeekorps.

C o b l e n z , den 1. Juli 1917.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitstein.
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